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Beantragt von
Jonas M. 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, zu (3) den Text: 

Wenn er nicht Pirat am Erstwohnsitz ist, soll er diesen der 
aufnehmenden Gliederung mitteilen. Die Bundespartei führt ein 
Verzeichnis der Erstwohnsitze der Piraten, um diese zu 
Aufstellungsversammlungen für öffentliche Wahlen einzuladen. 

hinzuzufügen. 

Alter Text 

(3) Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn im Bereich 
der aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat und nicht schon 
Pirat ist. Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er selbst, wo 
er Pirat ist. 

Neuer Text 

(3) Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn im Bereich 
der aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat und nicht schon 
Pirat ist. Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er selbst, wo 
er Pirat ist. Wenn er nicht Pirat am Erstwohnsitz ist, soll er 
diesen der aufnehmenden Gliederung mitteilen. Die Bundespartei 
führt ein Verzeichnis der Erstwohnsitze der Piraten, um diese zu 
Aufstellungsversammlungen für öffentliche Wahlen einzuladen. 

Text des Antrages zweite Zeile etc. 

Begründung

In den meisten (allen?) Wahlgesetzen in Deutschland ist die 
Stimmberechtung bei Aufstellungsversammlungen nicht abhängig von der 
Mitgliedschaft in einem Gebietsverband, sondern vom Erstwohnsitz in 
Bundesland oder Wahlkreis. 

Wer der Partei nur seinen Zweitwohnsitz angegeben hat, ist dort 
überlicherweise nicht stimmberechtigt, wenn es um Versammlungen zur 
Aufstellung von Direkt oder Listenkandidaten geht. 

Zu Versammlungen am Erstwohnsitz kann er im Normalfall nicht 
eingeladen werden, da der Gebietsverband, der diese organisiert 
keinen Zugriff auf die Daten des Piraten hat. 
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Manche sagen, wer der Partei den falschen Wohnsitz meldet, ist eben 
selbst schuld wenn er dadurch sein Wahlrecht für 
Aufstellungsversammlungen verliert. Allerdings ist dieses Verhalten 
nach Satzung bisher erlaubt und viele Piraten wissen sicher nicht 
davon, dass sie dadurch ihr Wahlrecht verlieren. 

Durch diese Satzungsänderung soll auch eine eventuelle Anfechtbarkeit 
von Aufstellungsversammlungen verhindert werden. 

• neue Formulierung Jonas M. 02:47, 2. Apr. 2010 (CEST) 

Achtung Kollisionen
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